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Dies soll anhand einiger Beispiele verdeutlicht werden: 

 ■ Die Darlehensgewährung durch eine kontrollierende (affili
ierte) Person in der Krise stellt eine Form der Unternehmens
finanzierung dar. Daraus entstehende Forderungen sind nicht 
im dritten Rang des Registers der Gläubigerforderungen auf
zunehmen. 

 ■ Begleicht ein Gesellschafter oder eine kontrollierende (affiliierte) 
Person den Anspruch eines Dritten gegen die Gesellschaft 
wird dies als Befreiung von einer Verpflichtung der Unterneh
mensfinanzierung angesehen. Auch in diesem Fall kann die 
Regressforderung der kontrollierenden (affiliierten) Person 
nicht im dritten Rang des Registers der Gläubigerforderungen 
aufgenommen werden.

 ■ Der Status der Forderung als Unternehmensfinanzierung ändert 
sich auch nicht durch die Abtretung dieser Forderung an einen 
(formal unabhängigen) Dritten. Auch die Forderung des Dritten 
wird erst nach den Forderungen der übrigen Gläubiger des 
Schuldners befriedigt. 

Das Oberste Gericht hat zudem Erläuterungen zur Beweislastver
teilung und zu weiteren Fragen bei der Prüfung von Forderungen 
der den Schuldner kontrollierenden (affiliierten) Personen gegeben. 
Gerne beantworten wir dazu Fragen, wenn diese Themen für Sie 
von Interesse sind.

RUSSIAN  
DESK

Erläuterungen zur 
Unternehmens finanzierung  
im Vorfeld der Insolvenz
 
Am 29. Januar 2020 verabschiedete das Oberste Gericht einen 
Überblick über die Rechtsprechung zur Unternehmensfinanzie
rung. Darin stellt es dar, welche Folgen Gesellschaftern juris
tischer Personen sowie anderen kontrollierenden und affiliierten 
Personen drohen, die ihrer Gesellschaft in der Krise Finanzi e
rungen gewähren. Eine solche Finanzierung kann dabei nicht  
nur in Form eines Darlehensvertrags, sondern auch durch andere 
Vertragskonstruktionen (Miete, Werkvertrag, Kauf oder Verkauf) 
erfolgen.

Im Überblick gibt das Gericht eine Vielzahl nützlicher Erläuterun
gen für die vertragliche und gerichtliche Tätigkeit. Wir empfehlen 
daher Unternehmensleitern und Mitarbeitern von Rechtsabtei
lungen, sich vor allem über folgende Themen zu informieren:

 ■ Insolvenz juristischer Personen;

 ■ Finanzierung in der Vermögenskrise;

 ■ Rangfolge der Forderungen in der Insolvenz;

 ■ Kontrollierende (affiliierte) Personen.

Besondere Bedeutung hat im Überblick die Erfassung der Forde
rungen von Personen, die den Schuldner kontrollieren oder mit 
ihm affiliiert sind. Die dort formulierte Auffassung lässt sich wie 
folgt zusammenfassen. Die Finanzierung des Schuldners durch 
eine kontrollierende (affi liierte) Person in einer finanziellen Krise 
hat zukünftig zur Folge, dass die daraus entstehenden (Rückzah
lungs) Ansprüche erst nach den Forderungen dritter Gläubiger 
befriedigt werden. Die kontrollierende (affiliierte) Person muss im 
Zusammenhang mit der möglichen Insolvenz des Schuldners ein 
erhöhtes Risiko tragen. Mit der Unternehmensfinanzierung ver
bundene Forderungen sind daher erst nach der vollständigen Be
gleichung aller Forderungen der übrigen Insolvenzgläubiger und 
der Gläubiger aus laufenden Forderungen zu befriedigen.
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HINWEIS  
Diese Veröffentlichung stellt keine Rechtsberatung dar.  
Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten,  
können  Sie jederzeit per EMail (bitte EMail mit Betreff 
„Abbestellen“ an newsletter@bblaw.com) oder sonst  
gegenüber BEITEN BURKHARDT widersprechen.
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